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B.  Sonstige Beschlüsse 
 
 

1.  Beschlüsse ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 
 
 

64/501. Sitzungen von Nebenorganen während des Hauptteils der vierundsechzigsten 
Tagung 

 Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 15. September 2009 beschloss die Generalversamm-
lung, die im Schreiben der Vorsitzenden des Konferenzausschusses vom 8. September 
200921 genannten Nebenorgane der Versammlung, das heißt den Ausschuss für die Bezie-
hungen zum Gastland, den Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, die Abrüstungskommission, den Exekutivrat des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau, den Verwaltungsrat des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, das Gericht der Vereinten Nationen für dienst-
rechtliche Streitigkeiten und die Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks 
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, zu ermächtigen, während 
des Hauptteils der vierundsechzigsten Tagung der Versammlung zusammenzutreten. 

 Auf ihrer 26. Plenarsitzung am 27. Oktober 2009 beschloss die Generalversammlung, 
das Waldforum der Vereinten Nationen und den Exekutivrat des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen und des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zu ermächti-
gen, während des Hauptteils der vierundsechzigsten Tagung der Versammlung jeweils eine 
Sitzung in New York abzuhalten, mit der strengen Maßgabe, dass diese im Rahmen der 
verfügbaren Einrichtungen und Dienste abgehalten wird 22. 
 

64/502. Organisation der vierundsechzigsten Tagung 

 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 18. September 2009 verabschiedete die Generalver-
sammlung aufgrund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfeh-
lung23 eine Reihe von Bestimmungen betreffend die Organisation der vierundsechzigsten 
Tagung. 

 Auf der 8. Plenarsitzung am 25. September 2009 entschied der Präsident der Gene-
ralversammlung, dass es dem Präsidenten der Hohen Übergangsbehörde der Republik Ma-
dagaskar gestattet werden soll, während der Generaldebatte der Versammlung das Wort zu 
ergreifen. Auf derselben Sitzung hob die Versammlung gemäß Regel 71 der Geschäftsord-
nung in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 4 Stimmen bei 23 Gegenstimmen und 
6 Enthaltungen24 die Entscheidung des Präsidenten auf. 

 Auf ihrer 17. Plenarsitzung am 12. Oktober 2009 beschloss die Generalversammlung 
auf Vorschlag ihres Präsidenten und ohne damit einen Präzedenzfall zu schaffen, die Exe-
kutivdirektorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen um die Abgabe einer Erklä-
rung anlässlich der Begehung des fünfzehnten Jahrestags der Internationalen Konferenz 
über Bevölkerung und Entwicklung unter dem Tagesordnungspunkt 48 „Integrierte und 

_______________ 
21 A/64/348. 
22 Siehe A/64/348/Add.1. 
23 A/64/250, Ziff. 3-43. 
24 Das Abstimmungsergebnis lautete wie folgt: 

 Dafür: Dänemark, Ecuador, Madagaskar, Malaysia. 

 Dagegen: Angola, Argentinien, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Demokratische 
Republik Kongo, Indien, Jamaika, Kanada, Kenia, Kongo, Malawi, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Sam-
bia, Seychellen, Simbabwe, Südafrika, Suriname, Swasiland, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinig-
te Republik Tansania. 

 Enthaltungen: Kamerun, Libanon, Liechtenstein, Mali, Trinidad und Tobago, Vanuatu. 
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koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zu-
sammenhängenden Gebieten“ zu bitten. 

 Auf ihrer 38. Plenarsitzung am 5. November 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Vorschlag ihres Präsidenten und ohne damit einen Präzedenzfall zu schaffen, den 
Exekutivdirektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung um die Abgabe einer Erklärung auf dieser Sitzung zu bitten. 

 Auf ihrer 49. Plenarsitzung am 20. November 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Ersuchen des Vorsitzenden des Zweiten Ausschusses eine Verlängerung der Tätig-
keit des Ausschusses bis Freitag, den 4. Dezember 2009. 

 Auf ihrer 52. Plenarsitzung am 1. Dezember 2009 beschloss die Generalversammlung 
eine Verlängerung der Tätigkeit des Sechsten Ausschusses, eigens zu dem Zweck, die Ta-
gesordnungspunkte 169 „Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an 
die Parlamentarische Versammlung des Mittelmeers“ und 171 „Gewährung des Beobach-
terstatus in der Generalversammlung an den Rat der Präsidenten der Generalversammlung“ 
zu behandeln, die diesem Ausschuss zugewiesen worden waren25. 

 Auf ihrer 57. Plenarsitzung am 4. Dezember 2009 beschloss die Generalversammlung 
auf Ersuchen des Vorsitzenden des Zweiten Ausschusses eine weitere Verlängerung der 
Tätigkeit des Ausschusses bis Mittwoch, den 9. Dezember 2009. 

 Auf ihrer 61. Plenarsitzung am 10. Dezember 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Ersuchen des Vorsitzenden des Zweiten Ausschusses eine weitere Verlängerung 
der Tätigkeit des Ausschusses bis Freitag, den 11. Dezember 2009. 

 Auf ihrer 63. Plenarsitzung am 11. Dezember 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Vorschlag ihres Präsidenten, den Zeitpunkt für die Vertagung der vierundsechzigs-
ten Tagung der Versammlung von Dienstag, dem 15. Dezember 2009 auf Dienstag, den 22. 
Dezember 2009 zu verschieben. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung auf Ersuchen des Vorsit-
zenden des Fünften Ausschusses eine Verlängerung der Tätigkeit des Ausschusses bis Frei-
tag, den 18. Dezember 2009. 

 Auf ihrer 66. Plenarsitzung am 21. Dezember 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Vorschlag ihres Präsidenten, den Zeitpunkt für die Vertagung der vierundsechzigs-
ten Tagung der Versammlung ein weiteres Mal von Dienstag, dem 22. Dezember 2009 auf 
Mittwoch, den 23. Dezember 2009 zu verschieben. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung auf Vorschlag ihres Präsi-
denten eine weitere Verlängerung der Tätigkeit des Fünften Ausschusses bis Dienstag, den 
22. Dezember 2009. 

 Auf ihrer 67. Plenarsitzung am 22. Dezember 2009 beschloss die Generalversamm-
lung auf Vorschlag ihres Präsidenten eine weitere Verlängerung der Tätigkeit des Fünften 
Ausschusses bis Mittwoch, den 23. Dezember 2009. 
 

64/503. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 18. September 2009 nahm die Generalversammlung 
aufgrund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung26 die 

_______________ 
25 Siehe Beschluss 64/503. 
26 A/64/250, Ziff. 61-72. 




